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Es kann jederzeit vorkommen, dass eine oder mehrere Fachkräfte unerwartet krankheitsbedingt ausfallen. Für die sichere Betreuung der uns anvertrauten Kinder ist jedoch immer eine gewisse Anzahl an Fachkräften notwendig. Um dies jederzeit zu gewährleisten wurde der folgende Notfallplan erstellt.

1. Frühzeitige Krankmeldung

Melden Sie sich möglichst frühzeitig bei der Einrichtungsleitung krank, wenn absehbar ist, dass Sie Ihren regulären Dienst nicht antreten können. 
Die Leitung meldet sich beim zuständigen Trägervertreter krank (Kindergartengeschäftsführung) und informiert gleichzeitig auch die stellvertretende Leitung. Sind beide erkrankt muss sichergestellt sein, dass das übrige Personal in der Einrichtung hiervon rechtzeitig erfährt.

2. Verantwortlichkeiten

Für die Koordination der weiteren Maßnahmen ist die Einrichtungsleitung verantwortlich. Ist diese selbst erkrankt die stellvertretende Leitung. Sind beide erkrankt müssen die weiteren Maßnahmen durch die verbliebenen Gruppenleitungen koordiniert werden.

3. Prüfung

Egal ob eine oder mehrere Fachkräfte unerwartet ausfallen, folgende Punkte sollten für den ersten Tag und ggf. weitere Folgetage durch den/die Verantwortliche/n überprüft werden:

1. Prüfen Sie zunächst die (voraussichtliche) Anzahl der Kinder in der Einrichtung. Reicht das vorhandene Personal für die Betreuung aus?

2. Ist die Zusammenlegung von Gruppen möglich? 
Die Einhaltung der Höchstgruppenstärke ist zu berücksichtigen. Bei Krippenkindern ist von der Zusammenlegung aus päd. Gründen abzusehen. 

3. Stehen personelle Ressourcen in der Einrichtung zur Verfügung um kurzfristig den Personalausfall zu überbrücken? 
· Können Teilzeitkräfte einspringen, ihren Dienst früher antreten oder länger bleiben?
· Kann die Bürozeit der Leitung für die Arbeit mit dem Kind genutzt werden?
· Kann die Verschiebung des Verhältnisses von Arbeitszeit mit dem Kind und Verfügungszeit zugunsten der Arbeitszeit mit dem Kind angewandt werden?

4. Ist weiteres Personal (extern) zu erreichen? 
· zusätzliche Vertretungskräfte (Springkraft, Fachkraft im Ruhestand etc.)
 Anlage 1: Liste mit Namen und Telefonnummern von externen Fachkräften
· Können Fachkräfte aus anderen Kindertageseinrichtungen der Kirchengemeinde, sofern durch den Abzug dort der Mindestpersonalschlüssel nicht unterschritten wird, eingesetzt werden?

5. Können Eltern erreicht werden, um Kinder wieder mitzunehmen oder abzuholen? 
Eine Liste, auf der erkennbar ist, welche Eltern nicht berufstätig sind oder welche Familien über sonstige Betreuungsalternativen (Großeltern etc.) verfügen, erleichtert im Interventionsfall das Umsetzen dieser Maßnahme. 
Eine gute Möglichkeit, wie die Betreuung der Kinder im Notfall kurzfristig organisiert werden kann, ist, wenn (nicht berufstätige) Eltern bereit sind, ein oder zwei weitere befreundete Kinder ihres Kindes zu Hause zu betreuen („Eltern helfen Eltern“).

6. Schließung einer Gruppe oder Teilgruppe (Bildung von Kleingruppen)
Nach Rücksprache mit der Trägervertretung muss die Schließung einer Gruppe oder Teilgruppe (Bildung von Kleingruppen) erwogen werden, wenn andere Maßnahmen nicht greifen. Die endgültige Entscheidung trifft der/die Trägervertreter(in). Die Eltern sind über die Schließung frühestmöglich zu informieren (z. B. durch Aushang und persönliche Ansprache bei Abholung). Bezüglich der Schließung einer Gruppe ist zu klären, ob grundsätzlich die Gruppe geschlossen wird, deren pädagogische Fachkräfte ausfallen oder ob einrichtungsübergreifende Lösungen angestrebt werden (siehe 7.).

7. Betrieb von Notgruppen 
Je nach Anzahl der verfügbaren Aufsichtspersonen können Notgruppen aufrechterhalten werden, in denen Kinder verschiedener Gruppen einer Einrichtung betreut werden. Die Betreuungszeit in den Notgruppen ist zeitlich zu begrenzen in Abhängigkeit zum zur Verfügung stehenden Personal.
Für die Vergabe der zur Verfügung stehenden Plätze der Notgruppe empfiehlt es sich, verbindliche Aufnahmekriterien als Entscheidungsgrundlage nach Priorität geordnet aufzustellen. Dies schafft Transparenz gegenüber der politischen Gemeinde und den Familien sowie Handlungssicherheit für die Leitung. Sinnvollerweise sind die Vergabekriterien mit der politischen Gemeinde sowie dem Elternbeirat abgestimmt. Die Kriterien orientieren sich dabei an den gesetzlichen Regelungen des § 24 SGB VIII zum Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

8. Schließung der Einrichtung 
Ist auch kein Notbetrieb möglich, entscheidet der Träger über die Schließung der ganzen Einrichtung. Auch hier sind die Eltern frühestmöglich zu informieren (z. B. durch Aushang, telefonisch oder durch persönliche Ansprache bei Abholung). Ziffer 2.7 und Ziffer 3.2 der Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder sind Grundlage für die Schließung sowie für die auch während der Schließzeiten fälligen Elternbeiträge. 
Für den Fall, dass eine Einrichtung unerwartet komplett geschlossen werden muss, sollte zumindest bis zum Ende der üblichen Bringzeit eine Person am Kindergarten sein. Diese informiert dann die Eltern über die Situation und empfängt die Kinder, die alleine kommen. Wenn das gesamte Team erkrankt ist kann das auch der jeweilige Geschäftsführer machen. Damit die Eltern dieser Kinder kontaktiert werden können, sollte hierüber immer eine aktuelle Liste der Kinder inkl. der Kontaktdaten der Eltern dem Notfallplan beiliegen.  
 Anlage 2: Liste mit Namen der Kinder und Telefonnummern von den Eltern

Wenn bereits zu viele Kinder in der Einrichtung sind und auch nicht wieder abgeholt werden können ist es auch möglich, Nicht-Fachkräfte (z. B. Elternteile) kurzfristig zur Unterstützung einzusetzen. 

Stimmen Sie alle Maßnahmen ab Punkt 5 unbedingt mit der zuständigen Geschäftsführung ab!

Müssen Gruppen teilweise oder ganz geschlossen werden (Punkt 6 und 7), so ist entsprechend der örtlichen Kriterien der Sozialauswahl, wie sie auch bei der Aufnahme von Kindern angewandt werden, auszuwählen. 
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Bei allen Maßnahmen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die gesetzlichen Pausenzeiten eingehalten werden.
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Checkliste zum Personalausfall

Kath. Kindergarten       

	Gruppen-name
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Form
	
	
	
	
	
	

	Plätze lt. Betriebserlaubnis
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	aktuelle Anzahl Kinder
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	= belegte Plätze
	     
	     
	     
	     
	     
	     



:       


1. Reicht das vorhandene Personal in der Einrichtung? 			|X| Ja   |X| Nein

2. Können Gruppen zusammengelegt werden? 				|X| Ja   |X| Nein

3. Stehen personelle Ressourcen in der Einrichtung zur Verfügung? 	|X| Ja   |X| Nein

4. Ist weiteres Personal (extern) zu erreichen?				|X| Ja   |X| Nein

5. Können Eltern erreicht werden um ihre Kinder abzuholen?		|X| Ja   |X| Nein

6. Muss eine Teilgruppe oder Gruppe geschlossen werden? 		|X| Ja   |X| Nein

|X| Teilgruppe   |X| ganze Gruppe

7. Kann eine Notgruppe angeboten werden? 				|X| Ja   |X| Nein

8. Muss die Einrichtung geschlossen werden? 				|X| Ja   |X| Nein

9. Wurde die Geschäftsführung informiert?				|X| Ja   |X| Nein


Bemerkungen: 
     

